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Norm

ABGB §774

ABGB §787

1. ABGB § 774 heute

2. ABGB § 774 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015

3. ABGB § 774 gültig von 01.01.1812 bis 31.12.2016

1. ABGB § 787 heute

2. ABGB § 787 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015

3. ABGB § 787 gültig von 01.01.1917 bis 31.12.2016 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Das dem P9ichtteilsberechtigten zustehende und von ihm auch wahrgenommene Nutzungsrecht, einerseits eine

Wohnung ohne Mietzins selbst zu bewohnen und andererseits aus der Vermietung von Wohnungen auf der ererbten

Liegenschaft Mietzinse zu lukrieren, ist zur P9ichtteilsdeckung geeignet. Dieses Nutzungsrecht ist von der

=deikommissarischen Substitution nicht betro>en und insofern „ganz frei“ im Sinn des § 774 ABGB.Das dem

P9ichtteilsberechtigten zustehende und von ihm auch wahrgenommene Nutzungsrecht, einerseits eine Wohnung

ohne Mietzins selbst zu bewohnen und andererseits aus der Vermietung von Wohnungen auf der ererbten

Liegenschaft Mietzinse zu lukrieren, ist zur P9ichtteilsdeckung geeignet. Dieses Nutzungsrecht ist von der

fideikommissarischen Substitution nicht betroffen und insofern „ganz frei“ im Sinn des Paragraph 774, ABGB.
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